
Events der Woche

Die Anwaltssozietät Wolf Theiss
hat bei den Lawyer European

Awards 2017 in der Kategorie Law
Firm of the Year: Austria gewon-
nen. Partner Horst Ebhardt, Leiter
Corporate/M&A, Senior Associate
Katrin Stauber, Corporate/M&A,
Managing Partner Jan Myska, Wolf
Theiss Prag, und Partnerin Laura
Struc, Corporate/M&A Laibach,
nahmen den Preis bei der Lawyers
Awards Gala in London entgegen.

Unter demMotto „Wie führt man
heute?“ fand Mitte März das

sechste Frühjahrsgespräch der SOT-
Süd-Ost Treuhand Steuerbera-
tungs- und Wirtschaftsprüfungs-
Gruppe in der Kontrollbank inWien
statt. Nach der Begrüßung durch
Friedrich Spritzey, SOT-Süd Ost
Treuhand, startete Leadership-Ex-
perte Lutz W. Eichler, seinen Vor-
trag zum Thema „Führung rockt“.
Im Anschluss diskutierten Stefan
Guggenberger, Executive Vice Pre-
sident von Siemens, Robert Linke,

Head of Group Human Ressources
der Uniqua,KatharinaKlausberger,
CEO des Start-ups shpock, und Uni-
versitätsprofessor Wolfgang Mazal.
Moderiert wurde die Veranstaltung
vonKarinKeglevich-Lauringer,Ge-
schäftsführerin von Special Public
Affairs GmbH.

Deals der Woche

Die Rechtsanwaltskanzlei SCWP
Schindhelm hat die Wopfinger

Gruppe beim Erwerb von 100 Pro-
zent der w&p Baustoffe GmbH von
der Wietersdorfer Gruppe beraten.
Für SCWP Schindhelm arbeitete
das Team unter der Federführung
von Partner Thomas Ruhm.

Die Anwaltssozietät Freshfields
Bruckhaus Deringer hat die ös-

terreichische Semperit AG Holding
bei der Beendigung und Neuord-
nung des Joint Venture mit der Sri
Trang Agro-Industry Gruppe bera-

ten. Dem Team bei Freshfields
Bruckhaus Deringer gehörten fe-
derführend die beiden Partner
Günther Horvath, Corporate und
Arbitration, Wien, sowie Willibald
Plesser, Corporate, Wien, an, wei-
ters als Associates Michal Dobro-
wolski, Johannes Lutterotti, Noel
Zamani, alle Corporate, Wien,
Eliane Fischer, Eric Leikin, Alma
Zadic, alle Arbitration, Wien,
Moritz Schmitt, Arbitration,
Frankfurt, und Thomas Wessely

und Henning Osthues, beide Kar-
tellrecht Brüssel.

Ein erstes großes Aufatmen gab
es bei den österreichischen De-

potbanken: Der Oberste Gerichts-
hof (OGH) hat zwei Verfahren zur
AvW-Causa beendet und rechts-
kräftig entschieden, dass die Raiff-
eisen-Bezirksbank Klagenfurt als
eine der Depotbanken der AvW-Ge-
nussscheine Anlegern gegenüber
stets rechtskonform gehandelt und
nichts falsch gemacht hat. Ernst
Brandl, Gründungspartner von
Brandl & Talos Rechtsanwälte, der
die Raiffeisen-Bezirksbank Klagen-
furt in den Verfahren vertreten hat,
zeigt sich über den Erfolg vor dem
Höchstgericht mehr als erfreut.
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Das Wolf-Theiss-Team nahm den
Award entgegen. [Wolf Theiss]

Das Team des SOT-Frühjahrsge-
sprächs. [SOT Süd-Ost Treuhand/Richard Tanzer ]

Günther Horvath begleitete den
Semperit-Deal. [Freshfields]
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Wo sich die Briten Steuervorteile holen können
Brexit. Der bevorstehende Austritt Großbritanniens wird sich in den einzelnen Gebieten des Steuerrechts unterschiedlich
stark auswirken. Britische Unternehmen werden vom Nicht-EU-Land gezielt besser behandelt werden.

VON MATTHIAS PETUTSCHNIG

Wien. Übermorgen, Mittwoch, will
die britische Premierministerin
Theresa May den „Brexit“ beantra-
gen. Auch wenn noch nicht klar ist,
wie der Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der Europäischen
Union tatsächlich erfolgen wird,
steht schon fest: Es wird zu weit-
reichenden rechtlichen und somit
auch steuerrechtlichen Auswir-
kungen kommen.

Viele Vorschriften des österrei-
chischen Steuerrechts werden
nicht mehr oder nur noch einge-
schränkt auf Geschäfte mit Groß-
britannien-Bezug anzuwenden
sein. Es zeigt sich bereits jetzt, dass
die Auswirkungen sehr unter-
schiedlich sein werden: Während
etwa im Bereich der Umsatzsteuer
und der Zollabgaben es zu durch-
aus erheblichen Änderungen kom-
men könnte, sind die Auswirkun-
gen im Ertragsteuerrecht voraus-
sichtlich eher gering.

I Ertragsteuern. Bei der Be-
steuerung grenzüberschreitender
Sachverhalte innerhalb der EU
spielen die europarechtlichen
Grundfreiheiten, Beschränkungs-
und Diskriminierungsverbote, EU-
Richtlinien und bilaterale Doppel-
besteuerungsabkommen (DBA)
eine besondere Rolle. Der natio-
nale Gesetzgeber darf rein inner-
staatliche Sachverhalte nicht bes-
ser behandeln als grenzüber-
schreitende. Dieser Diskriminie-
rungsschutz entfällt nach dem
Brexit für Sachverhalte mit Groß-
britannien-Bezug. Betroffen davon
sind etwa die Möglichkeit be-
schränkt Steuerpflichtiger, zur un-
beschränkten Steuerpflicht zu op-
tieren (nur für EU-/EWR-Bürger),
das Ratenzahlungskonzept bei der
Wegzugsbesteuerung (nur bei
Wegzug in EU-/EWR-Staat), die
Steuerbefreiung von Auslandsent-
sendungen (nur bei Entsendung in
EU-/EWR-Staat) und die Absetz-
barkeit des Kinderfreibetrags und
des Unterhaltsabsetzbetrags (nur
bei in EU-/EWR-Staat aufhältigen
Kindern).

Daneben existieren ertrag-
steuerrechtliche EU-Richtlinien
(z. B. Mutter-Tochter-Richtlinie,
Zins- und Lizenzgebühren-Richtli-
nie), die insbesondere in Konzern-
beziehungen grenzüberschreiten-
de Sachverhalte vereinheitlicht be-
steuern, oftmals auch steuerfrei
stellen, jedenfalls jedoch eine Be-
vorzugung rein nationaler Sach-
verhalte vermeiden. Ein Austritt
aus der EU müsste auch den Aus-
tritt aus dem Anwendungsbereich
der Richtlinien und der darauf be-
ruhenden nationalen Regelungen
bewirken. Diese sind oftmals aber
nicht nur gegenüber EU-/EWR-
Staaten anzuwenden, sondern
auch solchen Staaten, mit denen
eine umfassende Amtshilfeverein-
barung besteht – so auch zwischen
Österreich und Großbritannien.

Generell bilden die DBA inner-
halb der EU ein teilweise redun-
dantes zweites Sicherheitsnetz ge-
gen Doppelbesteuerung. Dieses
zweite Sicherheitsnetz würde
durch den Brexit an Bedeutung ge-
winnen. Wieder auflebende Quel-
lenbesteuerungsrechte (auf Divi-

denden, Zinsen und Lizenzgebüh-
ren) würden durch das DBA ver-
ringert oder vermieden, das unab-
hängig vom Brexit weiter besteht.
Kein Sicherheitsnetz besteht je-
doch im Bereich der EU-Fusions-
richtlinie, weil DBA keine Begüns-
tigungen für internationale Um-
gründungen vorsehen. Werden im
Zuge internationaler Umgründun-
gen stille Reserven aufgedeckt, ist
die darauf entfallende Abgaben-
schuld sofort zu entrichten.

Keine Änderung dürfte es hin-
gegen bei der Berücksichtigung
ausländischer (Betriebsstätten-)
Verluste und der Einbeziehung
britischer Unternehmen in die ös-
terreichische Gruppenbesteue-
rung geben.

I Umsatzsteuer und Zoll. Infol-
ge des Brexit werden Ein- und Aus-
fuhren zwischen Großbritannien
und der EU nicht mehr als inner-
gemeinschaftliche Lieferung ange-
sehen. Das macht Warenbewegun-
gen in Zukunft grundsätzlich zoll-
abgabenpflichtig. Dadurch könn-
ten Importe aus sowie Exporte

nach Großbritannien tendenziell
teurer werden, was sich negativ auf
den Außenhandel auswirken wür-
de. Freilich darf Großbritannien
nach den zollrechtlichen Rahmen-
vereinbarungen der Welthandels-
organisation (WTO) nicht willkür-
lich Beschränkungen erlassen: Das
Meistbegünstigungsprinzip er-
schwert Begünstigungen nur ein-
zelner Staaten. Werden daher auf
gleichartige Produkte Zölle oder
Abgaben erhoben, so müssen die-
se gegenüber allen WTO-Mitglie-
dern bedingungslos gleich hoch
sein.

Die Umsatzsteuer ist EU-weit
besonders stark harmonisiert. So-
bald Großbritannien ein Dritt-
landsgebiet wird, führen Lieferun-
gen aus oder nach Großbritannien
nicht mehr zu einem innerge-
meinschaftlichen Erwerb oder Lie-
ferung. Die Lieferungen sind dann
als Einfuhr oder als Ausfuhr einzu-
stufen und zu besteuern. Großbri-
tannien könnte weiters seine Rege-
lungen über die Umsatzsteuer in
jede Richtung abändern. Ein gänz-
liches Abschaffen ist angesichts

der zu erwartenden Steuerausfälle
aber eher unwahrscheinlich.

I Steuerwettbewerb. Großbri-
tannien wird auch nicht mehr an
das EU-Beihilfenrecht gebunden
sein. Die EU verbietet staatliche
Beihilfen, soweit sie nur bestimm-
ten Unternehmen oder Produk-
tionszweigen zugutekommen und
den Wettbewerb verfälschen. Auch
punktuelle steuerrechtliche Be-
günstigungen können vom Beihil-
fenverbot erfasst sein. Aus dem
Wegfall dieser Schranken könnte
das Vereinigte Königreich Vorteile
im Steuerwettbewerb ziehen. So
könnten selektive steuerliche Be-
günstigungen (sog. Tax Rulings)
gewährt werden. Diese sind zu-
meist eine unzulässige Begünsti-
gung im Sinn des Beihilfenrechts.

Hebt der EuGH eine selektiv
wirkende Beihilfe auf, ähnlich wie
die kürzlich ergangene Entschei-
dung der EU-Kommission über die
unrechtmäßig gewährten Steuer-
vergünstigungen Irlands an Apple,
ist die Beihilfe verzinst zurückzu-
zahlen. Durch einen Brexit entfällt
die Bindungswirkung der Recht-
sprechung des EuGH (auch retro-
spektiv). Also könnten britische
Unternehmen gegenüber EU-Ge-
sellschaften gezielt bessergestellt
werden, ohne dabei mit den eu-
roparechtlichen Diskriminierungs-
verboten in Konflikt zu geraten.

Zweijährige Übergangszeit
Das Brexit-Votum der Briten hat
weltweit für Überraschung und
Unsicherheit gesorgt. Weil die gel-
tenden EU-Regelungen für Groß-
britannien-Sachverhalte noch
mindestens zwei Jahre anwendbar
sind, ist ein übereiltes Handeln
aber nicht angebracht. Bis zum tat-
sächlichen Austritt sind keine ge-
setzlichen Änderungen im Bereich
der Steuern zu erwarten, also erge-
ben sich auch keine unmittelbaren
rechtlichen Konsequenzen.

Ass.-Prof. Dr. Matthias Petutschnig ist Assis-
tenzprofessor am Institut für Revisions-, Treu-
hand und Rechnungswesen (Abteilung für
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre) der WU.

Für grenzüber-
schreitende
Warenbewegun-
gen kann die Um-
satzsteuer in jede
Richtung geändert
werden.
[ Reuters/ Kevin Coombs ]
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